
 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011 
 

 

mit Sitz in Hagen/Westfalen 

Wertpapier-Kenn-Nummer: 609 900 

ISIN: DE 000 609 900 5 

 

Sehr geehrte DOUGLAS-Aktionäre! 

Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Hauptversammlung  

am 23. März 2011 um 10.30 Uhr 

in die Stadthalle Hagen, 58093 Hagen, Wasserloses Tal 2. 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusam-
mengefassten Lageberichts für die DOUGLAS HOLDING AG und den Konzern für das Geschäfts-
jahr vom 1. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 (inkl. der Erläuterungen zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

 

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 
zum 30. September 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Bilanzgewinn in Höhe von 44.000.000,00 Euro  

a. einen Teilbetrag in Höhe von 43.314.944,20 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 
1,10 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden 

und 

b. den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von 685.055,80 Euro auf neue Rechnung vorzutra-
gen.  

Die Dividende wird ab dem 24. März 2011 ausgezahlt. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 
bis zum 30. September 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 Entlastung zu erteilen. 



 

 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 
2009 bis zum 30. September 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

§ 120 Abs. 4 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung über die Billigung des Systems zur Ver-
gütung der Vorstandsmitglieder beschließen kann. Ein solcher Beschluss ist rechtlich unverbind-
lich. Vorstand und Aufsichtsrat halten es im Interesse der Verbreiterung der Basis für die Akzep-
tanz der Vorstandsvergütung und weil das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder seit 
der letzten Hauptversammlung geändert worden ist, für sinnvoll, die Aktionäre um ihre Zustim-
mung zum neuen System der Vorstandsvergütung zu ersuchen.  

Die Einzelheiten des Vergütungssystems können dem Geschäftsbericht 2009/10 der Gesellschaft 
entnommen werden. Ferner wird der Aufsichtsratsvorsitzende das Vergütungssystem im Rahmen 
der Hauptversammlung detailliert erläutern.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

„Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft wird gebilligt.“ 

 

6. Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung i. V. m. § 96 Abs. 1 Ak-
tiengesetz (AktG) und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (Mit-
bestG) aus 16 Mitgliedern, von denen acht Mitglieder gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von 
den Aktionären gewählt werden.  

Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates soll für eine angemessene Berücksichtigung von 
weiblichen Mitgliedern gesorgt und damit einem Grundanliegen des „Diversity“-Gedankens 
Rechnung getragen werden.  

Daneben wird bei der Besetzung des Aufsichtsrates darauf geachtet, dass die Mitglieder insge-
samt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.  

Dies gilt auch für die Neuwahl von vier Vertretern der Aktionärs-Seite. Die dafür vorgesehenen 
Kandidaten verfügen über besondere Kenntnisse. Fähigkeiten und Erfahrungen in Bereichen, die 
für die Gesellschaft als Fach-Einzelhandelsunternehmen von großer Bedeutung sind. Dabei reicht 
das Spektrum von internationaler Marketing-Expertise über strategische Planung und Unterneh-
mensführung bis hin zu Themen wie Immobilienmanagement und Kapitalmarkterfahrung.  



 

 

Ziel ist, den Vorstand bei seinen herausfordernden Aufgaben mit Know-how, Erfahrung und Bera-
tung bestmöglich zu unterstützen. Dies gilt insbesondere bei Fragestellungen, die sich aus neuen 
Entwicklungen ergeben und bei denen nicht ausschließlich auf eigene Erfahrung zurückgegriffen 
werden kann.  

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung auf Vorschlag seines Nominierungsausschusses 
vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen: 

a) Karen Heumann,  
Werbeberaterin, Hamburg  
Mitglied des Vorstandes der Jung von Matt Aktiengesellschaft 

derzeitige Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

auFeminin.com S. A., Paris/Frankreich  

 

b) Dr. Michael H. Hinderer,  
Kaufmann, München 
Chairman und Mitglied des Verwaltungsrats Altium Capital AG, Zürich, Zollikon/Schweiz,  
Altium Group Ltd., London/Großbritannien,  

derzeitige Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Channel 21 Holding AG, München,  

derzeitige Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen: 

Capital Dynamics Holding AG, Zug/Schweiz 

 

c) Dr. h.c. August Oetker,  
Kaufmann, Bielefeld 
Vorsitzender des Beirats der Dr. August Oetker KG, Bielefeld 

derzeitige Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Damm S. A., Barcelona/Spanien,  

B. Braun AG, Melsungen 

Ebro Foods S.A., Madrid/Spanien  

derzeitige Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen: 

Dr. August Oetker KG, Bielefeld (Beirat) 

 



 

 

d) Dr. Ernst F. Schröder,  
Kaufmann, Bielefeld 
Persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August Oetker KG, Bielefeld  

derzeitige Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Gerry Weber International AG, Halle (Vorsitz) 

S. A. S. Chateau du Domaine St. Martin, Vence/Frankreich (Vorsitz) 

S. A. S. Hôtel du Cap Eden Roc, Antibes/Frankreich (Vorsitz) 

S. A. S. Hôtel Le Bristol, Paris/Frankreich (Vorsitz) 

Damm S.A., Barcelona/Spanien 

derzeitige Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen: 

Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf (Vorsitz) 

 

Die Wahl erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung die-
ser Aufsichtsratsmitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

 

Das Mitglied des Aufsichtsrats Bernd M. Michael hat sein Mandat zum Ende der Hauptversamm-
lung am 23. März 2011 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, 

Claus-Matthias Böge,  
Betriebswirt, Hamburg 
Sprecher des Vorstandes Deutsche Euroshop AG, Hamburg 

als Nachfolger für Herrn Bernd M. Michael für dessen verbleibende Amtszeit bis zur Hauptver-
sammlung im Jahr 2013 zu wählen. 

 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebun-
den. 

Der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex folgend werden die Wahlen zum 
Aufsichtsrat als Einzelwahl durchgeführt werden. 

 

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 
2011 



 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, zum Abschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 die Susat & Partner oHG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Domstraße 15, 20095 Hamburg, zu wählen. Diese nimmt auch 
die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, wenn eine solche Durchsicht erfol-
gen sollte.  

 

Teilnahme an der Hauptversammlung: 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die sich unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum 
Ablauf des 16. März 2011 bei der zentralen Anmeldestelle der DOUGLAS HOLDING AG unter der 
nachstehenden Adresse in Textform (§ 126b BGB) anmelden:  

DOUGLAS HOLDING AG  
c/o WestLB AG  
vertreten durch dwpbank  
‚Hauptversammlung‘ 
Wildunger Straße 14 
60487 Frankfurt am Main 
Deutschland  
Telefax-Nummer: +49(0)69/ 5099 1110 
E-Mail-Adresse: hv-eintrittskarten@dwpbank.de 

 

Der besondere Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn des 2. März 2011 (Nachweis-
stichtag) zu beziehen. Er ist durch Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen 
Instituts in Textform (§ 126b BGB) zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst sein.  

Für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär nur der-
jenige, der den Aktienbesitz nachweist. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und der 
Umfang des Stimmrechts richten sich ausschließlich – neben der Notwendigkeit zur Anmeldung – 
nach dem Aktienbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag ist keine Sperre für die 
Veräußerung von Aktien verbunden. Auch bei vollständiger oder teilweiser Veräußerung von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 
der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßgebend. Personen, die zum Nachweisstichtag keine Ak-
tien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind an der Versammlung weder teilnahme- noch 
stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.  

Für die Anmeldung sollten Aktionäre die ihnen über ihr depotführendes Kreditinstitut zugesandten 
Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Kreditinstitut rechtzeitig 
gemäß dessen Vorgaben zurücksenden. Das depotführende Kreditinstitut wird daraufhin die Anmel-
dung unter gleichzeitiger Übersendung des besonderen Nachweises des Aktienbesitzes bei der vor-
stehend bezeichneten, zentralen Anmeldestelle der DOUGLAS HOLDING AG vornehmen, welche die 
Anmeldung und den besonderen Nachweis des Aktienbesitzes an die Gesellschaft weiterleiten wird.  



 

 

Jedem angemeldeten Aktionär wird eine Eintrittskarte zugeschickt, die auch ein Formular für die 
Erteilung einer Vollmacht zur Stimmabgabe bei der Hauptversammlung enthält. 

 

Stimmrechtsvertretung: 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht 
unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinsti-
tut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.  

Werden weder ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder sonstige von § 135 Abs. 8 
AktG oder §§ 135 Abs. 10 i. V. m. 125 Abs. 5 AktG erfasste Personen oder Institutionen bevollmäch-
tigt, müssen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft gemäß dem Aktiengesetz in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.  

Die Vollmacht und ihr Widerruf können entweder unter oben genannter Anmeldeadresse (inkl. Tele-
fax-Nummer) oder gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegenüber 
dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB). Dieser kann durch Vorweisen der Vollmacht bei der Einlass-
kontrolle am Tag der Hauptversammlung, durch die Übermittlung des Nachweises an die oben ge-
nannte Anmeldeadresse (inkl. Telefax-Nummer) oder durch Übersendung des Nachweises der Be-
vollmächtigung an die folgende E-Mail-Adresse  

hv2011@douglas-holding.com 

erfolgen. 

Wir weisen darauf hin, dass im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsverei-
nigung oder sonstiger von § 135 Abs. 8 AktG oder §§ 135 Abs. 10 i. V. m. 125 Abs. 5 AktG erfasster 
Personen oder Institutionen diese möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, 
weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich da-
her, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 AktG 
oder §§ 135 Abs. 10 i. V. m. 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevoll-
mächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht 
ab. Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung bedarf es in diesem Fall nicht. 

 

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären wie schon in den Vorjahren an, von der Ge-
sellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung 
zu bevollmächtigen.  

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht ertei-
len möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die bei der depotführen-
den Bank zu beantragen ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die 
Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.  

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen 
in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 
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sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Damit der Stimmrechtsvertreter die überlassenen 
Vollmachten und Weisungen in der Hauptversammlung ausüben kann, müssen diese ihm rechtzeitig, 
möglichst bis zum Ablauf des 22. März 2011, vorliegen. Vollmachten und Weisungen an den Stimm-
rechtsvertreter sind ebenfalls an die im Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung“ genannte 
Anschrift zu übermitteln. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Voll-
macht das Formular zu verwenden, das die Gesellschaft hierfür bereit hält. Auf der Rückseite der 
Eintrittskarten ist die Möglichkeit zur Vollmachterteilung sowie zur Unterbevollmächtigung gegeben. 
Des Weiteren steht den Aktionären ein Formular zur Vollmachterteilung auf der Webseite der Gesell-
schaft unter www.dhag-hv.com zum Download zur Verfügung und kann bei der Gesellschaft kosten-
los angefordert werden. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung er-
halten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer Depotbank. 
Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen den Aktionären auch unter der Internetadresse 
‚www.dhag-hv.com‘ zur Verfügung.  



 

 

Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen nach § 124a AktG: 

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sowie die Informationen nach § 124a AktG 
sind über die Internetadresse www.dhag-hv.com zugänglich. Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 
1 werden außerdem auch während der Hauptversammlung am Versammlungsort zur Einsichtnahme 
ausliegen.  

 

Anfragen und Anträge von Aktionären: 

Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an folgende 
Anschrift zu richten:  

DOUGLAS HOLDING AG  
c/o Haubrok Corporate Events GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München 
Deutschland  

Telefax-Nummer: +49 (0)89 21027 298 

E-Mail-Adresse: gegenantraege@haubrok-ce.de 

 

Anträge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 AktG; Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 
AktG in Verbindung mit § 126 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung oder Wahlvorschläge machen. Die Gegenanträge und die 
Wahlvorschläge sind ausschließlich an die vorgenannte Adresse zu richten, anders adressierte Ge-
genanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unverzüglich nach dem Eingang im Internet gemeinsam 
mit einer eventuellen Stellungnahme der Verwaltung unter der Adresse www.dhag-hv.com zugäng-
lich gemacht, wenn sie spätestens bis zum 8. März 2011,24.00 Uhr bei der Gesellschaft eingehen und 
die weiteren Voraussetzungen für eine Veröffentlichung gemäß § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind.  

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-
trag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekanntgemacht werden. Das Verlangen muss schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der Ge-
sellschaft (Adresse: DOUGLAS HOLDING AG, Vorstand, Kabeler Straße 4, 58099 Hagen) gerichtet 
werden und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 20. Februar 2011 (24.00 Uhr) zugehen. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller 
haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung 
(also mindestens seit dem 23. Dezember 2010) Inhaber der Aktien sind.  



 

 

 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter verlangen, dass der Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft gibt, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Pflicht zur Auskunft erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich 
ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aus-
sprache zu stellen. Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Grün-
den verweigern.  

Auf die nach §§ 21 ff. WpHG bestehende Mitteilungspflicht und die in § 28 WpHG vorgesehene 
Rechtsfolge des Ruhens aller Rechte aus den Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird 
hingewiesen.  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs.2, 126 Abs.1, 127 
und 131 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft erhältlich, unter www.dhag-hv.com. 

 

Internetübertragung der Hauptversammlung 

Aktionäre der Gesellschaft und Interessenten können die Eröffnung der Hauptversammlung durch 
den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 
23. März 2011 ab 10.30 Uhr live im Internet verfolgen bzw. auch nach der Hauptversammlung die 
Aufzeichnung unter der Internetadresse www.dhag-hv.com abrufen.  

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung: 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital 
von 118.131.666,00 Euro; es ist eingeteilt in 39.377.222 Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 3,00 Euro je Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Ge-
sellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- 
und stimmberechtigten Aktien beträgt 39.377.222 Stück.  



 

 

Spende: 

Wie bereits in den Vorjahren möchten wir auch im Rahmen der Hauptversammlung 2011 folgende 
Institutionen mit Geldspenden unterstützen:  

Die Evangelische Stiftung Volmarstein erhält zur Unterstützung ihrer wichtigen Arbeit eine Spende 
von 12.500,00 Euro. 

Die Suppenküche Hagen e.V. und der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Hagen e.V., werden 
mit einer Spende von jeweils 6.250,00 Euro unterstützt. 

 

Hagen, im Februar 2011  

DOUGLAS HOLDING AG DER VORSTAND 
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